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Veranstaltungen  
Sa. 14.10. - So. 15.10.2023, Förderverein Schule, 
Theaterauff ührung, Bürgerhaus
Sa. 21.10.2023, MGV Oberhausen Jahreskonzert, 
Bürgerhaus
Sa. 21.10. - So 22.10.2023, Schützenverein 
Niederhausen, Schlachtplattenbüff et, Schützenhaus

Kaff eehaus Café de la Vida, 
Im Bürgerzentrum 1
sonntags 13:00 - 18:00 Uhr 

Hofl aden der Hüsemer Genusswerkstatt, 
Tannenbergerweg 1a
freitags 14:00 - 18:00 Uhr, 
samstags 09:00 - 13:00 Uhr

Nächste Papiersammlung   
Schützenverein, 07.10.2023 

Mosteria Apfelmost sowie 
der Apfelsecco stammen 
aus 100% Handlese und 
werden aus Äpfeln unserer 
heimischen Streuobstwie-
sen hergestellt. Das einzig-
artige Aroma verdanken wir 
dem ausschließlichen Aus-
bau in Eiche.  
Aktion des Monats Oktober 
in der Hüsemer Genuss-
werkstatt: 
1 Flasche Apfelmost und 
1 Flasche Bio Apfelsecco 
zum Aktionspreis von 
€ 12 ,-  

 

Herbstzeit = 
Festzeit   
Unter diesem Motto 
laden wir Sie recht 
herzlich in das Hü-
semer Hofl ädili zu 
einer Most- / Secco-
verkostung ein, am 
Freitag, 6.10.23 von 
14.00 - 18.00 h & am 
Samstag 7.10.23 von 
9.00 - 13.00 h . 
Wir freuen uns auf 
Ihren zahlreichen 
Besuch. Das Team 
vom Hüsemer 
Hofl ädili & Mosterei 
Moser, Ayleen Moser

Kostenberechnung für die Erweiterung des Bürgerzentrums liegt im Plan   
Der Gemeinderat genehmigte in der letz-
ten Gemeinderatssitzung die Kostenbe-
rechnung für das Gebäude Q1 mit Kinder-
tagesstätte, betreuten Wohnungen und 
dem Pfarrer Max Josef Metzger-Haus als 
Quartiersbegegnungszentrum wie auch 
für die Erschließung der Erweiterung des 
Bürgerzentrums. 

Danach kommt die vorliegende Kosten-
berechnung des Architekturbüros HESS 
VOLK Architekten vom 27. September 
2023, die im Gegensatz zur Kostenschät-
zung vom Dezember 2022 mit konkreten, 
von den Fachplanern und -ingenieuren 
durchgerechneten Zahlen hinterlegt ist, 
auf Gesamtkosten von 34.155.035,15 EUR. 
Die Kostenberechnung ist damit um 0,796 
% höher als die fortgeschriebene Kosten-
schätzung. Hier besteht die Hoff nung, dass 
aufgrund der einbrechenden Baukonjunk-
tur in Deutschland die tatsächlichen Aus-
schreibungsergebnisse am Ende günstiger 
ausfallen werden, so dass die rechnerischen 
Mehrkosten aufgefangen werden können. 
  
Zur Verteilung der Kosten: Die Kinderta-
gesstätte mit Außenanlagen (9.955.930,45 

EUR) und das Quartiersbegegnungszen-
trum (2.630.720,15 EUR) sollen aus dem 
Kernhaushalt über die vorhandenen Ei-
genmittel der Gemeinde bezahlt werden. 
Hier fl ießen auch die zugesagten 1,2 Mil-
lionen EUR Ausgleichstockmittel des Lan-
des Baden-Württemberg mit ein. 

Daneben sind die öff entlichen Erschlie-
ßungsanlagen zur Erweiterung des Bür-
gerzentrums mit Parkplatzerweiterung, 
Straßen, Wege und Plätze, öff entliche Ver- 
und Entsorgungsanlagen wie Abwasser-, 
Regenwasser- und Wasseranlagen, Telefon, 
Strom / Internet (4.202.473,29 EUR) über 
den Kernhaushalt und die Eigenbetriebe 
Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung zu fi nanzieren. Schließlich werden 
die 52 betreuten Wohnungen mit zuge-
hörigen Nebengebäuden und Stellplätzen 
(17.365.911,26 EUR) dem Eigenbetrieb Ge-
bäude- und Energiewirtschaft der Gemein-
de Rheinhausen übertragen. Der Eigen-
betrieb wird die Wohnungen über Kredit 
fi nanzieren. Der Kredit wird über die Mie-
teinnahmen bedient werden, so dass Zins 
und Tilgung des Kredites abgedeckt sind. 

Hierzu liegt eine Absichtserklärung des 
Saarländischen Schwesternverbandes vor, 
der in Rheinhausen bereits die stationäre 
Pfl ege im Generationenhaus St. Josef mit 
36 Plätzen betreibt, das betreute Wohnen 
gegenüber dem Gesundheitszentrum, die 
Tagespfl ege und den Ambulanten Pfl ege-
dienst im Gesundheitszentrum. 

Der Saarländische Schwesternverband 
möchte für 25 Jahre die entstehenden 52 
betreuten Wohnungen anmieten und be-
treiben. 

In seinem Schreiben an Bürgermeister Dr. 
Jürgen Louis führt der Vorsitzende des 
Vorstandes des Schwesternverbandes 
Thomas Dane aus: 
„Der gemeinnützige Schwesternver-
band betreibt in den Bundesländern Ba-
den-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen -Anhalt und 
Saarland ambulante, teilstationäre und 
stationäre Pfl ege- und Behindertenein-
richtungen und Einrichtungen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen. 

Text folgt auf Seite 3
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Gemeinde Rheinhausen
www.rheinhausen.de - www.meinrheinhausen.de- www.cafedelavida.de

Bürgermeisteramt – Zentrale 9107 – 0
Bürgermeisteramt – Fax    9107 – 99
Bürgerbüro / Ordnungsamt/ Tourismusbüro   9107 – 20
gemeinde@rheinhausen.de

Bürgermeister  9107 – 11
Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12
Amt für Bürgerdienste (Bauamt, Friedhofsamt, Personalamt, Kindergarten)    9107 – 14
Amt für Rechnungswesen und Vermögensverwaltung 9107 – 15 

Gemeindekasse     
Vollstreckung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr  9107 - 16
Ab-/ Wasser, Grundsteuer, Hundesteuer, SEPA Mandate, 9107 - 18
KITA Veranlagung, Zahlungsverkehr  

Bauhof
Notfallnummer Bauhof  9107 – 77
Bauhof  9107 – 30
Wassermeister  9107 – 31
Klärwerk  9107 – 32
Rheinmatthalle  8238

Kindergärten / Schule / Soziales / Pfl ege
Kindertagesstätte St. Josef  im Generationenhaus  9107 – 40
Katholischer  Kindergarten  St. Johannes Bosco  5108
Kindergarten St. Dominikus 9376428 
Grundschule Rheinhausen 9107 – 50
Grundschule St. Dominikus 9376428

Ehrenamtsbörse 9107 – 41
Café de la Vida GmbH 9107 – 42
Pfl ege St. Josef im Generationenhaus 809 – 300

Apotheken-Notfalldienst
Dienstwechsel jeweils 8.30 Uhr
Samstag, den 07.10.2023
St. Blasius-Apotheke Wyhl
07642 - 71 83

Sonntag, den 08.10.2023
Stadt-Apotheke Endingen
07642 - 80 56

Montag, den 09.10.2023
Üsenberg-Apotheke Kenzingen
07644 - 61 78

Dienstag, den 10.10.2023
Tulla-Apotheke Rheinhausen
07643 - 65 11

Mittwoch, den 11.10.2023
Brunnen-Apotheke Herbolzheim
07643 - 44 14

Donnerstag, den 12.10.2023
Stadt-Apotheke Endingen
07642 - 80 56

Freitag, den 13.10.2023
Stadt Apotheke Kenzingen
07644 - 2 05

an Werktagen (Mo.-Fr.) rufen Sie bitte 
Ihren Hausarzt an
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Wichtige Rufnummern/ Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemeinärztlicher Dienst:  116 117 
an Wochenenden und Feiertagen von 
Sa. 8.00 Uhr bis Mo. 8.00 Uhr. 
An Werktagen (Mo-Fr) rufen Sie bitte Ihren Hausarzt an. 
Das Notruf-Fax der Leitstelle Emmendingen ist 
direkt mit dem Notruf 112 gekoppelt. (Für gehörlose 
Menschen, Stumme oder Menschen mit Sprachschä-
digungen).  

Für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen: Notruf-Fax an die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:  07641/46 01 - 77

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen, Gartenstraße 44

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Kinder-Notfallpraxis,Sautierstraße 1, 79104 Freiburg 
am St. Josefskrankenhaus:  0761 / 80 99 80 99

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augen-Notfallpraxis im Universitätsklinikum Freiburg, 
Kilianstraße 5 in 79106 Freiburg

Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/120 120 00
An Wochenenden und Feiertagen 

Krankentransport 19 22 2

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Falls der Tierarzt nicht ereichbar ist: 
Samstag, 07.10.2023/Sonntag 08.10.2023 
Andreas Rudloff , Brandstr. 10, 79215 Elzach, 07682-290 

Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 0 76 44/ 92 91-0

Strom Netze BW  0800/ 3629477
Störungsmeldestelle

24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst 07824 66420-0
Gebr. Förster GmbH 07824 2036

Erdgas badenova  0800/ 2767767
Störungsmeldestelle 24-Std. Service

Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 93 39-0

Vergiftungs-Informationszentrale  0 761 19240

Forstrevier Rheinhausen
Alex Schulz Mobil: 0 17 5/ 22 33 113
 Büro: 07822/ 300160

Technisches Hilfswerk (THW) 0 76 41/ 21 81

Telefonseelsorge 0 80 0/ 111 0 111

Hospiz Hecklingen e.v., Kenzingen
Hauptstraße 46 07644 / 930198
Persönliche Sprechzeiten:
- Mittwochs von 9:00 – 11:00 Uhr
- Zusätzlich am ersten Mittwoch von 16:30 – 18:30 Uhr
- Trauergruppe am letzten Mittwoch im Monat um 18:00 Uhr
Weitere Informationen: www.Hospiz-Hecklingen.de

Ökologische Station Taubergießen, 
Geschäftsführerin Dr. Bettina Saier
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Umwelt
Zollwohnhaus, Rheinstraße 40, 77966 Kappel-Grafen-
hausen / Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Tel  +49 7822 7895422 (Montags auch 0761 208-4149)
Fax +49 7822 7670867

Remondis    0761 515090

Pfl egestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Mo,Di,Do,Fr         08:30-12:00 Uhr
Do                          14:00-18:00 Uhr
 Tel.: 07641-451-3091, -3095, -3025 oder
 pfl egestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen Bürgerhaus     Di   10:00-15:00 Uhr
Herbolzheim Rathaus Bürgersaal   Do  14:00-17:00 Uhr
(jeden 1. Donnerstag im Monat geschlossen)
Generationenbüro       Mo 12:00-16:00 Uhr

Beratung für gesetzlich versicherte Pfl egebedürftige, 
Angehörige aller Altersgruppen rund um das Thema
Pfl egebedürftigkeit, Pfl ege, Betreuungs- o. Entlastungs-
möglichkeiten

Öff nungszeiten Recyclinghof Herbolzheim
Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr

Öff nungszeiten Grünschnittplatz Herbolzheim
von April-Mitte Oktober 
zusätzlich jeden Mittwoch  von 15.00-19.00 Uhr 
Abfallberatung  0 76 41/ 45 1-97 00

BRH-Rettungshundestaff el Oberrhein 
 07621/19222

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus 
Herbolzheim 0 76 43/9336980

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
Frau Bergis + Frau Heiß  07641/93341-214
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention, 
Hebelstr. 27, Emmendingen 07641/9335890
Erstgespräche individuell nach Terminvereinbarung
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Fortsetzung
Wir beschäftigen über 4.000 Mit-
arbeiter*innen. 2014 haben wir 
begonnen, einen Bestand an bar-
rierefreien betreuten Wohnungen 
aufzubauen und über unsere am-
bulanten Pflegedienste zu betreu-
en. 

Inzwischen halten wir einen Be-
stand von über 400 barrierefreien 
Wohnungen vor, der in den nächs-
ten Jahren noch ausgebaut werden 
wird. Wir fühlen uns der Gemeinde 
Rheinhausen sehr verbunden und 
würden uns freuen, wenn wir nach 
Vorliegen der Herstellungskosten 
für das geplante Gebäude zeitnah 
einen Mietvertrag abschließen 
können.“ 

Etwas besseres kann der Gemein-
de nicht passieren: Das Gebäude 
mit Kita, betreuten Wohnungen 
und Quartiersbegnungszentrum 
bleibt dauerhaft im Eigentum der 
Gemeinde Rheinhausen. 

Wir verzichten auf einen privatwirt-
schaftlichen Investor, der mit dem 
Gebäude eine Rendite erwirtschaf-
ten müsste, die auf die Miete um-
gelegt werden müsste. Das Gebäu-
de bleibt durch die wegweisende 
Entscheidung des Gemeinderates 
in der Verfügungsgewalt der Bür-
gerschaft. 

Ortskernsanierung Oberhausen 
geht in die weitere Planung   
Angesichts einer Vielzahl von Großprojek-
ten wie dem 2020 abgeschlossenen Neu-
bau der kommunalen Grundschule, dem 
bereits vollzogenen Anschluss der Abwas-
serbeseitigung an die Breisgauer Bucht in 
Forchheim mit dem noch laufenden Umbau 
der Kläranlage Rheinhausen, dem Bau der 
Kindertagesstätte mit betreuten Wohnun-
gen und Quartiersbegegnungszentrum im 
Gebäude Q1, der Erweiterung des Bürger-
zentrums mit dem beginnenden Bau des 
Caritas-Wohnhauses für Menschen mit Be-
hinderung, der Erweiterung des Gewerbe-
gebietes und der Neubebauung des alten 
Schulareals – um nur einige der größten 
Maßnahmen zu benennen – ist die geplante 
Ortskernsanierung Oberhausen in den ver-
gangenen Jahren etwas in den Hintergrund 
getreten. Dies soll sich nun ändern.   
Da die Gemeinde die Kanalisation in der 
Kirchstraße für die Neubebauung des al-
ten Schulareals bis zur voraussichtlichen 
Fertigstellung der ersten Wohngebäude 
Mitte 2025 erneuern muss (die Investoren 
haben hierzu an den Eigenbetrieb Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde einen hohen 
Investitionskostenzuschuss geleistet), wer-
den wir – anders als ursprünglich geplant 
– nicht mit der Hauptstraße, sondern mit 
der Kirchstraße beginnen. Der voraussicht-
liche Zeitplan wird daher sein: Sanierung 
Kirchstraße (Kreuzung Hauptstraße bis Neu-
weg) 07/2024-06/2025, Hauptstraße (süd-
lich Volksbank bis Kreuzung Kirchstraße) 
07/2025-06/2026. 
Wir werden die Anwohner in dem betroffe-
nen ersten Abschnitt der Kirchstraße nach 
Vorliegen erster Planentwürfe spätestens An-
fang kommenden Jahres zu Gesprächen ein-
laden und anschließend die Gesamtplanung 
der Einwohnerschaft öffentlich vorstellen. 

Eine Entscheidung über einen möglichen 
Verkauf des Alten Rathauses Oberhausen 
mit dem hinterliegenden Haus Blank steht 
derzeit nicht mehr auf der Tagesordnung. 
Hier hatte ein örtlicher Gewerbebetrieb da-
rauf gedrängt, das Grundstück hinter dem 
Rathaus betrieblich nutzen zu können. 
Der Gemeinderat hatte dann entschieden, 
dass der gemeinsame Verkauf dieses Grund-
stücks mit dem Alten Rathaus geprüft wer-
den sollte und hatte drei örtliche Investoren 
aufgefordert, ihr Nutzungskonzept für das 
Areal vorzustellen. Nachdem in diesen Tagen 
alle drei Investoren ihre Investitionsabsichten 
auf Eis gelegt haben und auch der ursprüngli-
che Interessent sich betrieblich neu aufstellen 
wird, besteht für einen schnellen Verkauf der 
beiden Objekte keine Notwendigkeit mehr. 
Im Hinblick auf die großen Kraftanstrengun-
gen im Bereich der Ortskernsanierung und 
der Erweiterung des Bürgerzentrums tut die 
Gemeinde gut daran, sich in ihren Vorhaben 
nicht zu verzetteln. 
 
 

Glasfaserausbau in Rheinhausen 
beginnt   
In der vergangenen Woche informierte die 
Deutsche Glasfaser im Bürgerhaus über den 
bevorstehenden Glasfaserausbau in Rhein-
hausen. Die dort gezeigte Präsentation ha-
ben wir auf unserer Gemeindehomepage 
www.rheinhausen.de unter Aktuelles auf der 
Startseite zu Ihrer Information eingestellt. 
Wir werden versuchen, über den Baustellen-
fortschritt – soweit uns dies möglich ist – auf 
der Internetseite der Gemeinde unter Ak-
tuelles zu informieren. Für den öffentlichen 
Straßen- und Gehwegbereich werden wir 
die Baumaßnahmen mit einem eigenen von 
der Gemeinde Rheinhausen beauftragten 
Ingenieur begleiten, um Schäden frühzeitig 
erkennen und beheben lassen zu können. 

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und Veröffentlichung des Entwurfs des 
Bebauungsplans und den örtlichen Bauvorschriften
„Hauptstraße 85“
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 27.09.2023 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hauptstraße 85“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen. In glei-
cher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans 
„Hauptstraße 85“ und den Entwurf der zusammen mit ihm aufge-
stellten Örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen.

Ziele und Zwecke der Planung
Zur Erschließung des erweiterten Bürgerzentrums mit den geplanten 
Einrichtungen des Wohnhauses für Menschen mit Behinderung und 
einer neuen Kindertagesstätte, betreuten Wohnungen und einem 
Quartierbegegnungszentrum braucht es insbesondere für den Orts-

teil Niederhausen einen direkten Zugang ins Bürgerzentrum von der 
Hauptstraße. Momentan befinden sich in diesem Bereich landwirt-
schaftlich genutzte Flächen und auch wenn die Grundstücke für die 
weitere Gebietsentwicklung bislang nicht vollumfänglich zur Verfü-
gung stehen, so ist es dennoch wichtig, jetzt die für die innerörtliche 
Erreichbarkeit des Bürgerzentrums für den Ortsteil Niederhausen not-
wendige Wegeverbindung von Westen baurechtlich zu sichern. 

Zudem braucht es zur späteren Erschließung der an die Hauptstraße 
angrenzenden Flächen, vor allem im hinteren Bereich, eine Erschlie-
ßungsstraße. Darüber hinaus sollen entlang der Hauptstraße geeig-
nete Bauplätze für eine zeitgemäße Bebauung ausgewiesen werden, 
um einen baulichen Lückenschluss zwischen der nördlich und süd-
lich bereits angrenzenden Bebauung herzustellen. Deshalb soll für 
diesen Bereich ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB aufgestellt werden. Die Planung verfolgt im Wesentlichen fol-
gende Ziele:
•	 Sicherstellung der westlichen Erschließung des Bürgerzentrums 

für den Ortsteil Niederhausen
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•	 Sicherstellung der Erschließung der hinterliegenden Grundstücke
•	 Innenentwicklung zur Bereitstellung von Wohnbauland
•	 Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
•	 Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen („kurze Wege“)

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt ohne Umweltprüfung im 
sogenannten beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. Der 
Flächennutzungsplan kann im Wege der Berichtigung angepasst 
werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hauptstraße 85“ umfasst 
die Flurstücke Nrn. 603, 606, 611 und 612. Das Plangebiet, mit einer 
Größe von ca. 2,0 ha, befindet sich an der Hauptstraße (L 104) in Nie-
derhausen und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Nördlich des 
Plangebiets befinden sich Teile einer erkennbar aufgegebenen land-
wirtschaftlichen Hofstelle und ein erkennbar derzeit nicht bewohn-
tes Wohnhaus. Die Flächen östlich des Plangebiets werden landwirt-
schaftlich genutzt und im Süden befindet sich ein Wohngebäude. Im 
Westen wird das Plangebiet von der Hauptstraße begrenzt.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 27.09.2023. Der Planbereich ist 
im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Der Bebauungsplan „Hauptstraße 85“ wird im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben.

Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschrif-
ten wird mit Begründung sowie Fachgutachten (Umweltbeitrag, Ar-
tenschutzfachliche Potenzialeinschätzung, Schalltechnische Untersu-
chung) vom
09.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023 (Veröffentlichungsfrist)

auf der Homepage der Gemeinde Rheinhausen unter Ortsrecht 
der Gemeinde/Öffentliche Bekanntmachungen unter https://www.
rheinhausen.de/pb/,Lde/132047.html im Internet veröffentlicht 
(Pfad: www.rheinhausen.de > Gemeinde & Verwaltung > Informatio-
nen für Bürger > Ortsrecht/Bekanntmachungen).

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle Un-
terlagen innerhalb der oben genannten Frist auch im Bürgerbüro im 
Rathaus der Gemeinde Rheinhausen in 79365 Rheinhausen, Haupt-
straße 95, während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Rheinhausen unter www.rheinhausen.de unter Aktuelles auf der 
Startseite eingesehen werden.

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der 
Gemeinde Rheinhausen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sol-
len elektronisch übermittelt werden (z.B. E-Mail), können aber bei Be-
darf auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) abge-
geben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.

Rheinhausen, den 06.10.2023
Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans und die 
Veröffentlichung des Vorentwurfs des Bebauungsplans mit 
örtlichen Bauvorschriften im Internet
„Spöttfeld II“
Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 27.09.2023 in 
öffentlicher Sitzung den Vor-entwurf des Bebauungsplanes „Spött-
feld II“ und den Vorentwurf der zusammen mit ihm aufge-stellten 
örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die frühzeitige 
Beteiligung der Öffent-lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die früh-
zeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Internet zu veröffentlichen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Gemeinde Rheinhausen mit ihren rd. 4.298 Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist ein gefragter Wohnstandort im attraktiven Nord-
breisgau. Es stehen jedoch nach wie vor nur wenige Bauplätze für 
zahlreichen Anfragen von Bauwilligen zur Verfügung. So verfügt die 
Gemeinde nach wie vor über nur sehr eingeschränkte Innenentwick-
lungspotenziale, da sich die vorhandenen Baulücken in Privatbesitz 
befinden und in der Regel nicht als Baufläche zur Verfügung stehen. 
Und auch die im Zuge des Bebauungsplans „Spöttfeld“ entstandenen 
107 Bauplätze sind bereits verkauft und somit ebenfalls nicht mehr 
verfüg-bar. Aus diesem Grund plant die Gemeinde eine Baugebiets-
erweiterung Richtung Osten. Der Bebauungsplan „Spöttfeld II“ knüpft 
dabei an die bestehende Bebauung an und stellt einen baulichen 
Lückenschluss zwischen dem bestehenden Wohngebiet und dem 
Kin-derspielplatz her. Die Planung verfolgt dabei folgende Ziele:

•	 Reduzierung des wohnbaulichen Siedlungsdrucks der Gemeinde 
Rheinhausen durch Ausweisung von zusätzlichem Bauland

•	 städtebaulich sinnvolle Erweiterung der Siedlungsstruktur nach 
Osten in Überein-stimmung mit dem angrenzenden Siedlungsbe-
stand

•	 Festsetzung von gestalterischen Leitlinien für eine ortsbildgerech-
te Neubebauung

•	 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher und naturschutzrechtli-
cher Belange

Das Plangebiet (rd. 1,23 ha) befindet sich in Rheinhausen am nordöst-
lichen Siedlungs-rand des Ortsteils Oberhausen. Die genaue Abgren-
zung ist dem nachfolgenden Plan zu entnehmen (ohne Maßstab).

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvor-
schriften wird mit Begründung und dem Vorentwurf des Umweltbe-
richts sowie dem Artenschutzgutachten vom
09.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023 (Veröffentlichungsfrist)
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auf der Homepage der Gemeinde Rheinhausen unter Ortsrecht der 
Gemeinde/Öffentliche Be-kanntmachungen unter https://www.
rheinhausen.de/pb/,Lde/132047.html
im Internet veröffentlicht (Pfad: www.rheinhausen.de > Gemeinde 
& Verwaltung > Informationen für Bürger > Ortsrecht/Bekanntma-
chungen).

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle 
Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch im Bürgerbüro 
im Rathaus der Gemeinde Rheinhausen in 79365 Rhein-hausen, 
Hauptstraße 95, während der üblichen Dienststunden öffentlich 
ausgelegt.
Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Rheinhausen unter www.rhein-hausen.de unter Aktuelles auf der 
Startseite eingesehen werden.

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der 
Gemeinde Rheinhausen abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch übermittelt werden (z.B. E-Mail), können aber bei 
Bedarf auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.

Rheinhausen, den 06.10.2023
Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und die Veröffentlichung des Vorent-
wurfs der 10. Punktuelle Flächennutzungsplanänderung des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Kenzingen-Herbolzheim auf 
der Gemarkung Rheinhausen
Wohnbaufläche „Spöttfeld II“ im Internet
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Kenzingen-Herbolzheim hat am 28.09.2023 in öffentlicher Sitzung 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss der 10. punk-
tuellen Änderung des Flächennutzungsplans auf der Gemarkung 
Rheinhausen gefasst. In gleicher Sitzung hat die Verbandsversamm-
lung den Vorentwurf der 10. punktuellen Änderung des Flächennut-
zungsplans gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Internet zu veröffentlichen.

Ziele und Zwecke der Planung
Der wirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsver-
bands (GVV) Kenzingen-Herbolzheim umfasst die Städte Kenzingen 
und Herbolzheim sowie die Gemeinden Weisweil und Rheinhausen. 
Der Flächennutzungsplan wurde im Jahr 2018 fortgeschrieben. Bei 
der vorliegenden Änderung handelt es sich um die 10. Punktuelle 
Änderung des Flächennutzungsplans.

Der Planungsanlass ist die Baugebietserweiterung des Bebauungs-
plans „Spöttfeld“ durch den Bebauungsplan „Spöttfeld II“ Richtung 
Osten. Die Aufstellung des Bebauungsplans „Spöttfeld II“ bedarf ei-
ner Änderung des Flächennutzungsplans. Bislang stellt der rechts-
wirksame Flächennutzungsplan des GVV Kenzingen-Herbolzheim 
die Fläche größtenteils als „geplante“ Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Spielplatz“ und als landwirtschaftliche Fläche dar. Es ist 
daher notwendig, den Flächennutzungsplan entsprechend der an-
gestrebten Planung zu ändern und die Fläche als Wohnbaufläche 
darzustellen.

Mit der nun vorliegenden 10. Punktuellen Änderung des Flächennut-
zungsplans sowie der im Parallelverfahren durchgeführten Aufstel-
lung des Bebauungsplans soll die planungsrechtliche Grundlage für 
die Erweiterung des Wohngebietes „Spöttfeld“ geschaffen werden.

Änderungsbereich
Der Änderungsbereich befindet sich in Rheinhausen am nordöstli-
chen Siedlungsrand des Ortsteils Oberhausen. Im Norden wird der 
Änderungsbereich von landwirtschaftlichen Flächen, im Osten von 
der Grünfläche des geplanten Kinderspielplatzes, im Süden von der 
Gartenstraße als landwirtschaftlicher Weg und im Westen von der 
Wohnbebauung des Baugebiets „Spöttfeld“ begrenzt. Im Plangebiet 
selbst befinden sich derzeit Brachflächen mit einzelnen Bäumen am 
südlichen Gebietsrand sowie die bereits im Bebauungsplan „Spött-
feld“ zum Kinderspielplatz vorgesehene Erschließungsstraße „Im 
Spöttfeld“.

Die folgende Abbildung zeigt die Plandarstellung der 10. Punktuel-
len Änderung im Entwurf: 

Wie die Abbildung zeigt, soll der Änderungsbereich künftig als 
Wohnbaufläche und als Grünfläche mit Zweckbestimmung als Spiel-
platz dargestellt werden.
Der Vorentwurf der 10. punktuellen Änderung des Flächennutzungs-
plans wird mit Begründung und Umweltbericht vom
09.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023 (Veröffentlichungsfrist)
auf der Homepage der Gemeinde Rheinhausen unter Ortsrecht 
der Gemeinde/Öffentliche Bekanntmachungen unter https://www.
rheinhausen.de/pb/,Lde/132047.html
im Internet veröffentlicht.

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle 
Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch
•	 im Bürgerhaus Rheinhausen, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen,
•	 im Rathaus Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen,
•	 im Rathaus am Marktplatz Herbolzheim, Hauptstraße 28, (1. OG, 

Stadtbauamt), 79336 Herbolzheim,
•	 im Rathaus Weisweil, Hinterdorfstraße 14, 79367 Weisweil
während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Rheinhausen unter www.rheinhausen.de unter Aktuelles auf der 
Startseite eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Ver-
waltung
•	 der Gemeinde in Rheinhausen, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhau-

sen
•	 der Stadt Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen
•	 der Stadt Herbolzheim, Hauptstraße 26, 79336 Herbolzheim
•	 der Gemeinde in Weisweil, Hinterdorfstraße 14, 79367 Weisweil
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden (z.B. E-Mail), können aber bei Bedarf auch auf ande-
rem Weg (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) abgegeben werden. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.

Kenzingen, den 06.10.2023
Thomas Gedemer
Verbandsvorsitzender des 
GVV Kenzingen-Herbolzheim



6 | Freitag, 06. Oktober 2023 RHEINHAUSEN

Aus dem 
Gemeinderat

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
vom 27.09.2023 folgende Beschlüsse 
gefasst:   

1. a)  Das laufende Bebauungsplanverfah-
ren zum Baugebiet „Spöttfeld II“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b 
BauGB wird beendet und nicht weiter 
verfolgt.  

b)  Der Gemeinderat beschließt neu die 
Aufstellung des Bebauungsplans und 
der örtlichen Bauvorschriften „Spött-
feld II“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im 
Regelverfahren. 

c)  Der Gemeinderat billigt den Vorent-
wurf des Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften „Spöttfeld 
II“ und beschließt die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB mit Sco-
ping (Festlegung des Untersuchungs-
rahmens der Umweltprüfung) durch-
zuführen. 

2. a)  Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rheinhausen fasst gemäß § 2 Abs. 1 
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB den Aufstel-
lungsbeschluss für die 10. punktuelle 
Änderung des Flächennutzungspla-
nes als Vorberatung für die Beschluss-
fassung in der Verbandsversammlung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Kenzingen-Herbolzheim. 

b)  Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rheinhausen billigt als Vorberatung 
für die Beschlussfassung in der Ver-
bandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbandes Kenzin-
gen-Herbolzheim den Vorentwurf der 
10. punktuellen Änderung des Flä-
chennutzungsplans vom 27.09.2023. 

c)  Der Gemeinderat der Gemeinde 
Rheinhausen beschließt als Vorbera-
tung für die Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbandes Kenzin-
gen-Herbolzheim die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB

 
3. a)  Die Bauplätze werden möglichst zeit-

nah an die Kaufinteressenten in der 
Reihenfolge der eingegangene Inte-
ressenbekundung verkauft. 

b)  Die Kaufpreise für die Bauplätze be-
tragen: 
–  für den Bauplatz im Nordosten an-

grenzend an den Kinderspielplatz 
460 EUR/qm; 

– für Doppelhaushälften 480 EUR/qm; 
– für Einzelhäuser 520 EUR/qm. 

4. Der Gemeinderat beschließt die Aufstel-
lung des Bebauungsplans und der ört-
lichen Bauvorschriften „Hauptstraße 85“ 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Der Gemeinde-
rat billigt den Entwurf des Bebauungs-
plans und der örtlichen Bauvorschriften 
„Hauptstraße 85“ und beschließt die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
durchzuführen. 

5. 5.1  Der Gemeinderat genehmigt die 
vorliegende Kostenberechnung des 
Architekturbüros HESS VOLK Archi-
tekten vom 27. September 2023 mit 
fortgeschriebenen Gesamtkosten 
von 34.155.035,15 EUR. Davon ent-
fallen auf 
–  die Kindertagesstätte mit Außen-

anlagen 9.955.930,45 EUR; 
–  die Wohnungen mit zugehörigen 

Nebengebäuden und Stellplätzen 
17.365.911,26 EUR; 

–  das Max Josef Metzger-Haus 
2.630.720,15 EUR; 

–  die öffentlichen Erschließungsan-
lagen zur Erweiterung des Bürger-
zentrums (Parkplatzerweiterung, 
Straßen, Wege und Plätze, öffentli-
che Ver- und Entsorgungsanlagen 
wie Abwasser-, Regenwasser- und 
Wasseranlagen, Telefon, Strom / In-
ternet) 4.202.473,29 EUR. 

5.2  Der Bürgermeister wird beauftragt, 
auf Grundlage des Vergaberechts 
entsprechend dem Baufortschritt 
die Gewerke Rohbau (insbesondere 
Bauschild, Beton- und Maurerar-
beiten, Gerüst, Stahlbau/Schlosser, 
Abdichtungen, Dachabdichtung, 
Dachbegrünung, Klempner, Fenster 
und Fassaden mit Sonnenschutz, 
Außen- u. Innenputz, Estrich, Be-
schläge, Trockenbau, Brandschutz, 
Brunnenbau, Aufzüge, Heizung, Lüf-
tung, Sanitär, Elektro wie Stark- u. 
Schwachstrom, Gefahrenmeldean-
lagen, Gebäudeautomation, Photo-
voltaikanlagen, Blitzschutz), des In-
nenausbaus (insbesondere Fliesen, 
Innentüren, Verglasungen,Tischler-
arbeiten, Schließanlage, Baureini-
gung, Malerarbeiten, Bodenbeläge, 
Feuerlöscher mit Einbaukästen, 
Beschilderung u. Foliierung, Aus-
stattungen für Kindergarten, Quar-
tierstreff und Begegnungsraum), 
die Außenanlagen und Freiflächen, 
den Straßenbau sowie die Ver- und 
Entsorgungsanlagen auszuschrei-
ben sowie alle dafür erforderlichen 
Planungsleistungen – soweit noch 
nicht erfolgt – zu beauftragen. 
Die Festlegung der Materialien des 
Innenausbaus wird mit dem Bau-
ausschuss abgestimmt. Der Bür-
germeister wird im Hinblick auf die 
zeitliche Dringlichkeit zur Bereitstel-
lung zusätzlicher Betreuungsplätze 
für die Kinderbetreuung zudem be-
auftragt, den Auftrag an den jeweils 
wirtschaftlich günstigsten Bieter zu 
vergeben, sofern sich die zu verge-
benden Arbeiten im Rahmen der 

Kostenberechnung zuzüglich 20 
vom Hundert bewegen. Die Beauf-
tragung des Bürgermeisters umfasst 
auch die Wertung und Berücksichti-
gung etwaiger Nebenangebote. 

5.3  Die Gemeinde Rheinhausen erteilt 
zu dem Bauantrag der Gemeinde 
das kommunale Einvernehmen wie 
folgt: Das Einvernehmen hinsicht-
lich der Befreiung von der im Bebau-
ungsplan festgesetzten maximalen 
Höhe von Einzäunungen (1,40 m 
statt 0,80 m) wird erteilt. Im Übrigen 
wird das kommunale Einvernehmen 
zu dem Bauantrag erteilt. 

5.4  Der Gemeinderat nimmt die Ab-
sichtserklärung des Saarländischen 
Schwesternverbandes zur Kenntnis, 
die in dem Gebäude Q1 entstehen-
den 52 betreuten Wohnungen für 
einen Zeitraum von 25 Jahre von der 
Gemeinde Rheinhausen anzumieten 
und als Service Wohnen über diesen 
Zeitraum zu betreiben. Der Bürger-
meister wird beauftragt, die Absichts-
erklärung für die Gemeinde Rhein-
hausen gegenzuzeichnen und nach 
Ermittlung der voraussichtlichen 
Gestehungskosten für die Errichtung 
des Gebäudes einen Mietvertrag mit 
dem Saarländischen Schwesternver-
band abzustimmen. Grundlage soll 
sein, dass Zins und Tilgung für den 
aufzunehmenden Kredit erwirtschaf-
tet werden müssen. 

6. Die Gemeinde Rheinhausen schreibt 
die Erschließung der Erweiterung des 
Gewerbegebietes (Bebauungsplan 
Elzblick) und die Einbringung der As-
phaltdeckschicht (Feindecke) im vor-
gelagerten bestehenden Bauabschnitt 
(Bebauungsplan Elzwiesen) aus. Mit der 
ingenieurtechnischen Begleitung der 
Erschließungsmaßnahme wird das In-
genieurbüro Zink beauftragt. 

7. Der Gemeinderat erlässt die vorliegen-
de Bekanntmachungssatzung.

 
8. Der Gemeinderat stimmt der vorliegen-

den Polizeiverordnung zu. 

9. Die Gemeinde Rheinhausen kauft das 
Vorführfahrzeug ET-LANDER Etesia 
(E-Fahrzeug mit Zubehör) zum Preis 
von 53.965,55 EUR brutto von der Firma 
Grafmüller aus Emmendingen. 

10. Der Gemeinderat wählt die Personen 
Franz Weichner und Herbert Schillinger, 
die sie für die Gemeinde Rheinhausen 
als Gutachter für den Gutachteraus-
schuss im Landkreis Emmendingen für 
die Amtsperiode 2024- 2027 vorschlägt. 

11. Der Gemeinderat erteilt zu 7 Bauanträgen 
das kommunale Einvernehmen, bei ei-
nem Bauantrag hat der Gemeinderat das 
kommunale Einvernehmen verweigert. 
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Informationen des Bürgermeisteramtes

Haus- und Straßensammlung 

vom 22. Oktober bis 19. November 
2023 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e. V. bittet um Ihre Spende für 
die Pflege der deutschen Kriegsgräber-
stätten im Ausland und die Jugendar-
beit 

Wie wichtig unser Engagement für Frie-
den und Völkerverständigung ist, zeigt 
uns der völlig sinnlose Angriffskrieg in 
der Ukraine. Der Tod ist zehntausendfach 
nach Europa zurückgekehrt. Das Gefühl, 
zum ohnmächtigen Zuschauer verurteilt 
zu sein, bedrückt daher viele von uns. 

Die Bilder von Kriegstoten und Opfern 
von Gewalt erschüttern und verstören 
uns. Menschen sind auf der Flucht und 
müssen ihr Hab und Gut zurücklassen. 
Bilder von ukrainischen und russischen 
Müttern, die um ihre Kinder weinen, las-
sen uns erstarren. Wir denken an die Op-
fer auf beiden Seiten und den Schmerz, 
den ihr sinnloser Tod hinterlässt. All dies 
erinnert uns an unser Land im und nach 
dem 2. Weltkrieg. 

Deshalb dürfen, ja müssen wir unsere 
Stimme erheben und auch an die richten, 
die Recht und Freiheit bedrohen und den 
Frieden unter den Menschen nicht nur in 
Europa unmöglich machen. 

Der Volksbund pflegt 2,8 Millionen Kriegs-
gräber in 46 Staaten und trägt durch sei-

ne humanitäre Aufgabe der Kriegsgrä-
berfürsorge seit Jahrzehnten zur direkten 
Friedensarbeit bei. Das Vermächtnis aller 
Kriegstoten, der gefallenen Soldaten und 
der zivilen Opfer ist und bleibt die richtige 
und wichtige Mahnung vor jeder Kriegs-
gefahr. 

Zur internationalen Verständigung die-
nen auch unsere Jugendbegegnungs-
stätten und Workcamps, in denen sich 
Jugendliche mit den Folgen von Krieg 
und Gewaltherrschaft auseinandersetzen. 
Diese Form der Friedensarbeit ist interna-
tional einzigartig, vorbildlich und wichti-
ger denn je. 

Unterstützen Sie bitte unsere vielfältige 
Friedensarbeit und spenden Sie bei der 
diesjährigen Haus- und Straßensamm-
lung oder überweisen Sie auf nachfolgen-
des Konto: 
  
Bankverbindung: Sparkasse Bodensee 
IBAN: DE81 6905 0001 0000 0122 52 
  
Setzen Sie ein Zeichen und tragen Sie so 
direkt zur Friedensarbeit bei - Herzlichen 
Dank! 

Guido Wolf MdL
Vorsitzender des Landesverbandes
Frank Hämmerle, Landrat a.D. 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Baden-Württemberg
Südbaden-Südwürttemberg 

Herbstsammlung des Schadstoffmobil 
Rheinhausen, Bauhof, Dienstag, 10. Oktober 2023, von 13.00-15.30 Uhr  

Beim Schadstoffmobil werden kostenlos alle Abfälle mit gefährlichen Stoffen angenom-
men. 

Dazu zählen Chemikalien jeder Art, Lacke und Lasuren, lösungsmittelhaltige Farben, 
Holzschutzmittel, Verdünnung, Akkus und Batterien, Autopflegemittel, Altöl (max.10 Li-
ter), Frostschutzmittel usw.

•	 Fritierfett und Speiseöl werden ebenfalls angenommen.
•	 Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LED-Lampen können abgegeben werden 

(keine Glühbirnen, sie können über graue Tonne entsorgt werden).
•	 Beim Schadstoffmobil werden auch alte Medikamente angenommen.
•	 Flüssige Stoffe in Kanistern sind auf Behältergröße von max. 20 Liter beschränkt.
•	 Bitte die Problemabfälle immer nur direkt beim Schadstoffmobil und am besten in der
 
verschlossenen Originalverpackung abgegeben.
•	 Wer beim Sammeltermin in seiner Gemeinde verhindert ist, kann jeden anderen Sam-

meltermin nutzen.
•	 Weitere Infos zur Schadstoffsammlung gibt’s unter www.landkreis-emmendingen.de 

und per Telefon unter 07641 451 97 00.

Grünschnittplätze mittwochs 
wieder geschlossen 
Die Sommeröffnung auf den Grünschnitt-
plätzen geht Mitte Oktober zu Ende. Sie 
sind am Mittwoch, 11. Oktober 2023 von 
16:00 bis 19:00 Uhr zum letzten Mal in 
diesem Jahr an einem Mittwoch nach 
Feierabend geöffnet. Danach haben die 
Plätze in den Herbst- und Wintermona-
ten aber wie bisher jeden Freitag und 
Samstag geöffnet. Die Öffnungszeiten 
und Standorte stehen im Internet unter 
www.landkreis-emmendingen.de 

Müllbehälterwechsel für 
Januar 2024 bis Ende Oktober 
anmelden   
Wer für Januar 2024 einen Wechsel des 
Mülleimers in einen größeren oder klei-
neren Behälter plant oder sonstige Ände-
rungen wie z.B. einen Eigentumswechsel 
hat, muss dies bis zum 31. Oktober 2023 
bei der Abfallwirtschaft des Landratsam-
tes Emmendingen beantragen. Wenn 
der Antrag bis zu diesem Datum vorliegt, 
kann er noch bei der Erstellung des Ge-
bührenbescheids für das Jahr 2024 be-
rücksichtigt werden. Später eingehende 
Anträge können erst wieder zum 1. Feb-
ruar 2024 erfasst werden. 

Bei der Abholung oder beim Tausch 
des Abfallbehälters muss die aktuelle 
Müllmarke aufgeklebt sein. Für Behäl-
terwechsel bzw. -abholung fällt eine se-
parate Gebühr an.  Die Antragstellung 
für den Mülleimerwechsel erfolgt nicht 
durch den Mieter, sondern immer durch 
den Eigentümer bzw. die Hausverwal-
tung schriftlich über das entsprechende 
Formular bei der Abfallwirtschaft. Die 
Antragsformulare liegen in den Rathäu-
sern und an den Infotheken des Land-
ratsamtes aus. Sie können auch auf der 
Internetseite www.landkreis-emmen-
dingen.de > Abfallwirtschaft abgerufen 
werden. Weitere Auskünfte erhalten Sie 
bei der Gebührenveranlagung des Land-
ratsamtes, Tel. 07641 451- und dann die 
Durchwahl 9705, 9709 oder 9710 und 
per E-Mail: 
abfall@landkreis-emmendingen.de 

Wochenmarkt

in Rheinhausen 
immer freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr 
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Aus Kindergärten, Grundschule & Generationenhaus

Nach einer längeren Pause spielen wir ein letztes Mal Theater
An zwei Tagen haben Sie die Möglichkeit im Bürgerhaus Rheinhausen mit 
dabei zu sein:

Erste Aufführung am Samstag, den 14. Oktober um 17:30 Uhr
Einlass ist ab 16:30 Uhr

Letzte Aufführung am Sonntag, den 15. Oktober um 15:00 Uhr
Einlass ist ab 14:00 Uhr

An beiden Tagen wird es eine Bewirtung mit Getränken, Heiße Wurst und 
Brezeln geben. Am Sonntag werden wir außerdem Kaffee und Kuchen an-
bieten.

Der Eintritt beträgt für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 5 Euro
Karten können entweder im Vorverkauf ab 29.09.23 in der Metzgerei Kai-
ser in Rheinhausen oder an der Kasse der jeweiligen Aufführung erworben 
werden.
Das Märchen Rapunzel, das seinen Eltern geraubt und in einen Turm ge-
sperrt wird, ist sicher vielen bekannt. Die Bühnenfassung von Andreas Be-
cker bleibt eng am Grimm‘schen Märchen und ist für alle Altersgruppen 
geeignet.

Das Stück dauert mit einer 30-minütigen Pause ca. 2 Stunden 

Grundschule 
Rheinhausen

Energieberatung für Gebäude-/Heizungsmodernisierung am  
11. Oktober 2023  
Das neue Heizungsgesetz (Gebäudeener-
giegesetz GEG) ist da. Welche Anforderun-
gen gelten ab 2024, welche Alternativen 
zur Heizungsmodernisierung gibt es dann 
noch und wie werden diese gefördert? 

Diese Fragen stellen sich jetzt besonders 
für Besitzer von älteren Öl-Gasheizungen. 
Ein Dauerthema sind Fragen zum Fenster-
tausch, Dach- oder Fassadendämmung 
oder auch zu anderen Modernisierungen, 
die mit staatlichen Förderzuschüssen ge-
fördert werden. 

Die Gemeinde Rheinhausen bietet in 
Kooperation mit dem Landratsamt Em-
mendingen eine regelmäßige Gebäu-
de-Energieberatung an. Hier können sich 
Hausbesitzende zu individuellen Bera-
tungsterminen anmelden und erhalten 
wichtige Informationen zu allen Fragen 
rund um die energetische Gebäude-/Hei-
zungsmodernisierung. 

Das Ziel des kostenlosen Serviceangebotes 
ist es, die Hausbesitzenden während einer 
einstündigen Einstiegsberatung über ge-
setzliche Anforderungen, Unterstützungs-
angebote und Fördermittelprogramme zu 
informieren. Im Dialog wird gemeinsam 
die weitere Vorgehensweise bezogen auf 
das jeweilige Modernisierungsvorhaben 
entwickelt, so dass die Beratungsempfän-
ger/-innen beim Abschluss der Einstiegs-
beratung die nächsten Schritte und mög-
liche Ansprechpartner kennen. 

Die nächste Energieberatungs-Sprech-
stunde findet am Mittwoch, den 11. Ok-
tober 2023 statt. Folgende Zeitfenster für 
Einzelberatungen stehen zur Verfügung: 
13.00 Uhr und 14.15 Uhr. Die Terminbu-
chung erfolgt über die Webseite https://
eveeno.com/wfg-landkreis-emmendin-
gen (oder ggf. telefonisch unter 07641-
451-1131). Die Beratungs-Sprechstunde 
findet im Besprechungszimmer (1. OG) im 
Rathaus statt. 

Abfallwirtschaft

Müllabfuhrtermine graue Tonne 
Donnerstag, 12. Oktober 2023 
Donnerstag, 26. Oktober 2023 

Müllabfuhrtermine blaue  Tonne 
Donnerstag, 26. Oktober 2023 

Gelber Sack

Freitag, 13. Oktober 2023 
Freitag, 27. Oktober 2023 
Bitte beachten Sie, dass nur zugebundene 
Säcke mitgenommen werden. 
Die Säcke sind spätestens bis 6.00 Uhr be-
reitzustellen. Um Kenntnisnahme und Be-
achtung wird gebeten. 
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– mitgestaltet von Laudate - To-
tengedächtnis für Heinz Rotzler 

  Hl. Messe für Walter u. Rosa Sie-
bert u. Angehörige - Inge und 
Karl Guth (Vikar P. Vigil Anto) 

10:30 Uhr St. Mauritius (Wa)
  Eucharistiefeier (Vikar P. Vigil 

Anto) 
14:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Rosenkranz 
18:30 Uhr  Wallfahrtskirche St. Martin En-

dingen
  Eucharistiefeier (Pfr. Bernhard 

Schneider) 
19:00 Uhr Ev. Kirche Weisweil
 ökumenisches Taizégebet 
  
Montag, 9.10.   
18:30 Uhr  St. Hilarius (Bl) Stille Anbetung 

vor dem Allerheiligsten, zum Ab-
schluss Komplet 

 
Dienstag, 10.10. 
10:30 Uhr Pflegezentrum (He)
  Wortgottesdienst mit Kommuni-

onfeier 
 
Mittwoch, 11.10.  
18:30 Uhr St. Ulrich (Oh)
  Rosenkranzandacht bei gutem 

Wetter an der Grotte 
18:30 Uhr Gemeindesaal (He)
  Eucharistiefeier zu Erntedank - 

mitgestaltet von der kfd - anschl. 
Mitgliederversammlung der kfd 
St. Alexius 

  
Donnerstag, 12.10. 
9:00 Uhr Pfarrheim (Nh)
  Eucharistiefeier anschl. Kaffee 

mit Begegnung - mitgestaltet 
von den Sändle-Musikanten 

18:30 Uhr St. Mauritius (Wa)
 Eucharistiefeier 
 
Samstag, 14.10.
8:30 Uhr Maria Sand (He)
  Beichtgelegenheit (Pfr. Dr. Die-

trich) 
9:00 Uhr Maria Sand (He)
 Eucharistiefeier 
  Hl. Messe für Gisela und Karl 

Riesterer und verst. Angeh. (Pfr. 
Dr. Dietrich) 

13:30 Uhr Maria Sand (He)
  Trauung von Daniela Hetten-

bach und Benjamin Utz 
18:30 Uhr Maria Sand (He)
  Eucharistiefeier (Domkapitular 

Bernd Gehrke) 
 
Sonntag, 15.10. 28. 
Sonntag im Jahreskreis 
8:45 Uhr St. Ulrich (Oh)
 Eucharistiefeier (Pfr. Dr. Dietrich) 
10:30 Uhr St. Hilarius (Bl)
  Eucharistiefeier zum Jubiläum 

der KjG, anschl. Familienhock 
 (Pfr. Dr. Dietrich) 
14:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Rosenkranz 

18:30 Uhr St. Achatius (Nh)
 Vesper 
18:30 Uhr  Wallfahrtskirche St. Martin En-

dingen
  Eucharistiefeier (Pfr. Nikolaus 

Fehrenbach) 
   
ÖKUMENE 
Taizégebet 
Am SO, 8.10. findet um 19.00 das nächste 
Taizégebet in Weisweil statt. Wir laden ein 
beim gemeinsamen Singen und Schweigen 
vor Gott zu verweilen. 
  
NEUIGKEITEN AUS DER 
KIRCHENGEMEINDE 
PGR auf Klausur 
Vom 13.-15.10. ist der PGR auf seiner Jah-
resklausur in Gengenbach. Wir sind Pfr. Dr. 
Dietrich und Domkapitular Gehrke dankbar, 
dass sie die Gottesdienstvertretungen an 
diesem Wochenende wahrnehmen. 

Erreichbarkeit von Büros und Hauptamt-
lichen 
Das Pfarrbüro Herbolzheim bleibt am Don-
nerstag, 12.10.  mittags geschlossen 
Pfarrbüro Herbolzheim 07643-21598-200 
Öffnungszeit: 
Mo 15:00 – 17:00 Uhr 
Di, Mi 09:00 – 11:30 Uhr 
Do 15:00 – 18:00 Uhr 
Fr 09:00 – 11.30 Uh 

Pfarrbüro Rheinhausen 
07643-21598-100 
Öffnungszeit: 
Mo, Di 09:00 – 11:30 Uhr 
  
Während der Dienstzeiten erreichen Sie die 
Hauptamtlichen unter folgenden Nummern 
(Vorwahl 07643): 
GRfin Maria Christ 21598-102 
GRfin Elisabeth Rothenberger 21598-103 
GRfin Andrea Witzenleiter 21598-212 
Jugendreferentin Luisa Strittmatter 21598-203 
Pater Vigil Anto 21598-211 
Dekan Dr. Stefan Meisert 21598-101 
Pfarrer Jürgen Schindler 07642-4634920 
VWL Stephanie van Husen 07641-4688916 
  
NEUIGKEITEN AUS ST. ULRICH UND 
ACHATIUS RHEINHAUSEN   
Rosenkranzandachten 
Die Frauengemeinschaft Oberhausen lädt 
im Oktober wieder jeden Mittwoch sehr 
herzlich zu den ROSENKRANZANDACHTEN 
ein, die wir bei gutem Wetter an der Lour-
des-Grotte, bei Regen in der Kirche gestal-
ten. Beginn jeweils um 18.30 Uhr. 
  
Begegnungskaffee nach dem Gottes-
dienst 
Am DO, 12.10. findet wieder im Anschluss an 
die Eucharistiefeier um 9.00 Uhr im Pfarrheim, 
das Begegnungskaffee statt. Die Feier wird 
von den Sändle-Musikanten mitgestaltet. 
  
Frauengemeinschaft St. Ulrich Oberhausen 
Wir wollen nochmals erinnern an die MIT-
GLIEDERVERSAMMLUNGEN im Oktober. 
Die erste Mitgliederversammlung findet 

Katholische 
Kirchengemeinde

Liebe Leserinnen und Leser, 
Viele werden, wenn sie das Wort Rosenkranz 
hören und dieses Gebet noch kennen, Un-
terschiedliches damit verbinden. Für die 
einen ist es eine vertraute und wohltuende 
Gebetsform, andere denken eher an ein lei-
erhaftes und monotones Gebrummel. 

Der Oktober gilt in der katholischen Kirche 
als Rosenkranzmonat, sodass es sich lohnt, 
mal wieder auf den Sinn dieser Gebetsform 
einzugehen. Theologisch strenggenommen 
ist das Rosenkranzgebet kein „Marienge-
bet“, sondern ein „Jesusgebet“. Wir beten ja 
beispielsweise, „den du o Jungfrau geboren 
hast“ oder „der für uns auferstanden ist“. Das 
heißt, mit Maria zusammen schauen wir auf 
die Lebens- und Glaubensgeheimnisse Jesu. 
Und das mehrmalige Wiederholen dieser 
einen Aussage, will dazu beitragen, dass wir 
diese meditativ verinnerlichen. Diese soge-
nannte „Ruminatio“ (wörtlich Wiederkäuen 
im Herzen) ist übrigens eine Gebetsform, die 
es in vielen anderen Religionen auch gibt. 
Den Rosenkranz beten bedeutet damit für 
mich, mit Maria zusammen das staunend 
zu betrachten, was mir und allen anderen 
durch Jesus Christus geschenkt worden ist. 
Es lohnt sich, diesen Gebetsschatz wieder zu 
entdecken. 
Mit den besten Segenswünschen 
Dekan Dr. Stefan Meisert 

  
Gottesdienstordnung 
Samstag, 7.10. 
Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz 
8:30 Uhr  Maria Sand (He)
  Beichtgelegenheit (Vikar P. Vigil 

Anto) 
9:00 Uhr Maria Sand (He)
 Eucharistiefeier 
  Hl. Messe für unsere Eltern Wal-

ter u. Rosa Siebert u. Angehöri-
ge - verst. Ehemann und Eltern 
– schwerkranke Frau Natalie 
Prochnau (Vikar P. Vigil Anto) 

11:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Tauffeier von Linus Wiencke 
15:00 Uhr Maria Sand (He)
 Neugeborenensegnung 
16:30 Uhr Maria Sand (He)
  Stille Anbetung und Beichtgele-

genheit (Vikar P. Vigil Anto) 
18:30 Uhr St. Achatius (Nh)
 Eucharistiefeier 
  Hl. Messe für Willi Meyer - Her-

mann und Elisabeth Baumann, 
Kinder und alle Anverwandte 
(StM) (Pfr. Dr. Meisert) 

  
Sonntag, 8.10.
27. Sonntag im Jahreskreis 
8:45 Uhr  Maria Sand (He) Eucharistiefei-

er mit Segnung der Erntegaben 

Kirchliche Nachrichten
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am Mittwoch, 11. Oktober um 19.30 Uhr 
im Pfarrsaal statt. Die Dekanatsvorsitzende 
Frau Nicole Blatz-Trenkle wird ausführlich 
informieren über die Vorteile einer Mitglied-
schaft in der kfd. 
Am Mittwoch, den 25. Oktober, ebenfalls 
um 19.30 Uhr im Pfarrsaal stimmen wir dann 
ab, ob wir trotz der stark gestiegenen Mit-
gliedsbeiträge ab 2024 weiterhin Mitglied 
im Bundesverband der kfd bleiben oder als 
Ortsgruppe weiterbestehen wollen. Für den 
Ausstieg ist es erforderlich, dass 2/3 der an-
wesenden Mitglieder dafür stimmen. Wir 
laden sehr herzlich zu beiden Versammlun-
gen ein!  
 
NEUIGKEITEN AUS DEM DEKANAT 
Auch in diesem Jahr findet im Dekanat 
Endingen-Waldkirch wieder eine Quellen-
woche statt, zu der alle Frauen herzlich 
eingeladen sind. Sie findet vom 6. bis zum 
10. November im Kloster St Lioba in Frei-
burg-Günterstal statt. 
  
Zum Programm gehören Gruppengesprä-
che, Meditationen und Kreatives. Dazu gibt 
es eine gemeinsam gestaltete Frauenliturgie 
sowie Zeiten der Stille. Die reizvolle Land-
schaft, die zum Spazierengehen einlädt 
sowie diverse Freizeitangebote runden das 
Angebot ab. 

Der Termin ist: Mo. 06. Nov bis Fr. 10. Nov. 
2023. Anmeldeschluss ist Mo. 09. Oktober 
bei Angelika Gutsch, Tel 07685 908644 oder 
Elisabeth Speinle, Tel 07682 7617. 
Die Kosten betragen €226.- für die Woche. 
   
 

Kath. ö� entliche 
Bücherei

Wir sind für Sie da. 
Am Montag und Donnerstag von 17.30 bis 
18.30 im Bürgerhaus Rheinhausen. 
Innerhalb der Schulferien geschlossen. 
  
 

Bildungswerk 
Herbolzheim 
Rheinhausen

NEUIGKEITEN AUS DEN 
BILDUNGSWERKEN 
Eine Anmeldung erfolgt unter den genann-
ten Tel. Nr. oder über das digitale Anmel-
deformular auf der Homepage www.se-
her-rhein.de/bildungswerk. Hier finden Sie 
auch ausführliche Informationen zu den je-
weiligen Programmpunkten. Wir freuen uns 
über Ihr Interesse und heißen Sie jetzt schon 
herzlich willkommen. 
  
Body Shake Fitness 
ab Montag 09.10., 20.00-21.00 Uhr, 9x 
Leitung: Katrin Schmidt 
Ort: Lerchenberghalle Broggingen, Dorf-
mattenstr. 4 
Beitrag: 90,00€ 
Anmeldung über das Anmeldeformular auf 
der Homepage oder Tel. 07643/21598-0 

(Unerfüllter) Kinderwunsch - Naturheil-
kundliche Chancen/Natürliche Behand-
lungsmöglichkeiten 
Dienstag, 10.10., 19.00 Uhr 
Referentin: Lydia Leidinger, Heilpraktikerin 
und Psychologin (Bach. of Sc.) 
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstraße 
97, Herbolzheim 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen! 
  
Herbstfahrt - Auf den Spuren der Zährin-
ger (Tagesfahrt) 
Dienstag, den 17.10. 
Leitung: R.i.R. Arno Herbener, Münstertal 
Abfahrt: 8.00 Uhr - Grundschule Wagen-
stadt, 8.05 Uhr – Alte Schule Tutschfelden 
(Ortseingang Richtung Wagenstadt), 8.10 
Uhr - Felsenkeller Herbolzheim 
Kosten: 30,00€ 
Anmeldung: Waltraud Heinstein 07643/6312 
  
Kess erziehen - Allein / Getrennt erziehen 
ab Mittwoch 18.10., 19.15 - 21.45 Uhr, 5x 
Der Elternkurs berücksichtigt die Bedürfnis-
se von allein/getrennt Erziehenden. 
Leitung: Hildegard Küchle 
Ort: Bücherei Gemeindehaus St. Alexius, 
Hauptstraße 95, Herbolzheim 
Kosten: 50,00€ p.P. 
Anmeldung über das Anmeldeformular auf 
der Homepage oder Tel. 07643/21598-0 
  
Babysitterausbildung des DRK - für Ju-
gendliche ab 13 Jahren oder Studierende 
Samstag und Sonntag, den 21. und 
22.10., 10.00 - 17.00 Uhr 
Von A wie Aufsichtspflicht bis Z wie Zähne-
putzen lernen angehende Babysitterinnen 
und Babysitter praxisnah, worauf es bei der 
Kinderbetreuung ankommt. 
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstraße 
97, Herbolzheim 
Anmeldung: Über das Anmeldeformular 
auf der Homepage oder Tel. 07643/21598-0 
oder mail: 
Bildungswerk.Herbolzheim@se-her-rhein.de 
Kosten: 50,00 € (Bei einem Engagement in 
der Nachbarschaftshilfe werden die Kosten 
erstattet.) 
Veranstalter: Kooperation des Bildungswerk 
Herbolzheim mit der Nachbarschaftshilfe 
und dem Ev. Familienzentrum 
    
Über Frieden sprechen in Zeiten von 
Krieg 
Dienstag, 24.10., 19:00 Uhr 
Referentin: Barbara Ehrensberger, Fachrefe-
rentin Demokratiebildung 
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstraße 
97, Herbolzheim 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen! 
  
Informationsabend für Trauernde 
Freitag, 27.10., 19:00 Uhr 
In Zeiten der Trauer kann es hilfreich sein, 
Menschen in ähnlichen Situationen zu be-
gegnen. Der Trauer Raum geben und eigene 
Kraftquellen zur Bewältigung erschießen. 
Das Leitungsteam unterliegt der Schweige-
pflicht und sind qualifizierte, ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen. 
Leitung: Doris Fleck und Bettina Glatz, Trau-
erbegleitung 

Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstraße 
97, Herbolzheim 
Anmeldung: Bei Doris Fleck 07643/9359977 
oder Bettina Glatz 0175/3454255 
  
  

Altenwerk 
Oberhausen

 

  
 

Evangelische 
Kirchengemeinde
WEISWEIL mit Rheinhausen 

Freitag, 06. Oktober 
16:00 Uhr Begegnungscafé für aus der 
Ukraine Geflüchtete im Gemeindehaus 
  
Samstag, 07. Oktober 
09:30 Uhr Konfi-Tag mit den allen Konfis 
aus dem Kooperationsraum (Weisweil, 
Bleichtal, Herbolzheim) 
Die Konfis aus den Evangelischen Kirchen-
gemeinden im Bleichtal, in Herbolzheim 
und Weisweil gehen an diesem Tag gemein-
sam wandern und machen sich dabei ein 
Stück weit auf Gottsuche. 
  
Sonntag, 08. Oktober 
09:30 Uhr Gottesdienst im Evangelischen 
Gemeindezentrum in Herbolzheim mit 
Pfarrer Botho Jenne und Pfarrer Keno Heyenga 
An diesem Sonntagvormittag feiern wir ei-
nen Gottesdienst im Evangelischen Gemein-
dezentrum in Herbolzheim (Hansjakobstr. 
8). Die Konfis der Kirchengemeinde Herbolz-
heim stellen sich unter anderem vor.
 
11:00 Uhr Kindergottesdienst im Ge-
meindehaus 
  
19:00 Uhr Taizé-Gottesdienst in Weisweil 
An diesem Sonntagabend feiern wir einen 
Taizé-Gottesdienst in unserer Weisweiler Kir-
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che: Schweigen, Beten, Hören, Singen, Gott 
spüren. Wir freuen uns auf Euch!
Euer Taizé-Team
  
Donnerstag, 12. Oktober 
09:15 Uhr Krabbelgruppe im Gemeinde-
haus 
  
Freitag, 13. Oktober 
18:00 Uhr Männergottesdienst 
    
Erntedanksammlung 2023: Danke! 
Wir bedanken uns von Herzen bei allen Men-
schen, die am vergangenen Erntedankwo-
chenende großzügig gespendet haben – Na-
turalspenden für unseren Erntedankaltar und 
Geldspenden für unser Gemeindeleben. Die 
Naturalspenden geben wir weiter an die Her-
bolzheimer Tafel. Die Geldspenden in Höhe 
von 1.567,15 Euro helfen uns sehr, unser Ge-
meindeleben aktiv zu gestalten. Danke! 
Ein besonderer Dank gilt unseren Konfir-
mandinnen und Konfirmanden, die vergan-
genen Samstag die Sammlung durchgeführt 
haben. Sie wurden dabei unterstützt von 
Kurt Nübling und Lutz Stöcklin, die unsere 
Konfis mit Bulldog und Hänger begleitet 
haben. Vielen Dank für diese phänomenale 
Unterstützung! Unsere Kirchengemeinderä-
te Jakob Junemann und Frieder Heidt waren 
ebenfalls dabei. 
  
Vormerken: Männergottesdienst am 
Freitag, den 13. Oktober 2023 

Auch in diesem Jahr feiern wir wieder un-
seren inzwischen traditionellen und allseits 
beliebten Männergottesdienst – am Freitag, 
den 13. Oktober, um 18:00 Uhr in unserer 
Kirche. Euch Männern wird wieder einiges 
geboten – unter anderem Musik von un-
serer phänomenalen Männergottesdienst-
band, dem Männergesangverein Weisweil 
und vom Brogginger Posaunenchor! Es gibt 
natürlich wieder Flüssiges und Gegrilltes für 
Euch, eine tolle Männergemeinschaft und 
Futter für die Männerseele! 
Merkt Euch den Termin schon einmal vor 
und sagt es weiter! 
Euer Team vom Männergottesdienst

 

Priorat St. Michael
Überlieferter katholischer Ritus
Priorat St. Michael
Überlieferter katholischer Ritus

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
in der katholischen Kirche wird der Monat 
Oktober auch Rosenkranzmonat genannt. 
Die Einführung des Rosenkranzfestes, am 
ersten Sonntag des Monates, geht auf Papst 
Pius V. zurück. Grund war die Seeschlacht 
bei Lepanto am 7. Oktober 1571 als sich die 
osmanische, muslimische Flotte und die 
christliche Flotte gegenüberstanden. Zah-
len- und kräftemäßig war die muslimische 
Flotte der christlichen weit überlegen. Doch 
Papst Pius V. lud das christliche Volk ein, für 
den Sieg ohne Unterbruch Rosenkränze 
zu beten. Wie durch ein Wunder siegte die 
christliche Seeflotte und Papst Pius V. war 
überzeugt, dass dieser Sieg eine Antwort 
der Muttergottes auf das Rosenkranzgebet 
war. – Auch wir sind eingeladen den Rosen-
kranz zur Hand zu nehmen, damit der christ-
liche Glaube in Europa und Deutschland 
nicht nur noch mehr schwindet, sondern 
sogar wieder aufblühen möge. Wir dürfen 
überzeugt sein, dass die Muttergottes auch 
in der heutigen Zeit dieses Gebet nicht un-
beantwortet lässt. 
Mit priesterlichem Segensgruß
Ihr Pater Thomas Suter 
  
Gottesdienstzeiten 
Freitag, 6. Oktober 
Herz-Jesu-Freitag
7.15 hl. Messe 
18.00 Hl. Stunde 
19.00 Hochamt 

Samstag, 7. Oktober 
Rosenkranzfest - Herz-Mariä-Sühnesamstag
8.00 hl. Messe 
20.00 Hochamt
21.15 Sühnenacht bis Mitternacht 
  
Sonntag, 8. Oktober
0.00 hl. Messe
7.15 Frühmesse
8.20 Rosenkranz
9.00 Hochamt 
  
Montag, 9. Oktober
7.15 hl. Messe 
  
Dienstag, 10. Oktober 
7.15 hl. Messe 
17.40 Rosenkranz-Andacht 
18.30 hl. Messe 
  
Mittwoch, 11. Oktober 
6.30 hl. Messe
8.00 Schülermesse 
  
Donnerstag, 12. Oktober
7.15 hl. Messe 
17.30 Aussetzung mit 2 Rosenkränzen 
19.00 hl. Messe 
  
Freitag, 13. Oktober 
7.15 hl. Messe 
18.10 Rosenkranz-Andacht 
19.00 hl. Messe 
Samstag, 14. Oktober 
8.00 hl. Messe

Sonntag, 15. Oktober
7.15 Frühmesse
8.20 Rosenkranz
9.00 Hochamt 
  
Änderungen vorbehalten 
  
Alle aktuellen Gottesdienstzeiten
finden sich in der Gottesdienstordnung, die 
am Kircheneingang ausliegt, oder auf 
fsspx.today/rheinhausen. 
Für seelsorgliche Anliegen, Interesse an Glau-
benskursen und anderen Aktivitäten in einer 
lebendigen katholischen Gemeinde dürfen 
Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. 
  
Priorat St. Michael
Kronenstraße 2
T: 07643/6980
E: priorat-rheinhausen@fsspx.de
W: www.fsspx.de/rheinhausen 

Vereinsnachrichten

Die Bürgerliste Rheinhausen lädt hiermit die 
Jungbürger/innen der Gemeinde Rheinhau-
sen ab 16 Jahren für kommenden Mittwoch, 
11. Oktober 2023, 19 Uhr, zu einem Ge-
spräch ins Bürgerhaus ein.  

Bürgerliste Rheinhausen
Besprechen wollen wir alles rund um das 
Thema Kommunalpolitik in Rheinhausen 
und was Euch dazu bewegt. 
Es würde uns sehr freuen, wenn viele junge 
Bürger/innen unserer Einladung folgen und 
wir gemeinsam gemeindepolitische The-
men besprechen können. 
Wir sind in einer repräsentativen Demokratie 
darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, 
die bereit sind, in ihrer Freizeit ihre Kraft und 
ihre Zeit für das Gelingen des Allgemein-
wohles in unserer Gemeinde einzubringen.  

Wenn ihr aktiv die Gemeindepolitik mitge-
stalten wollt, dann meldet Euch bitte bei uns 
als Kandidat/in (m/w/d) für die Kommunal-
wahlen am 9. Juni 2024 unter info@buerger-
liste-Rheinhausen.de oder telefonisch bei 
den Gemeinderäten der Bürgerliste: 
Liane Wacker - 937770 - , Franz Weichner 
– 930764 - , Gerold Wiestler -5154 -, Anton 
Kossmann - 8879 , Bernd Maurer – 4430 - .   

Mit freundlichen Grüßen  
Bürgerliste Rheinhausen 
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TuS Handball
27:28 Auswärtsniederlage für den TuS Oberhausen 
Eine knappe Auswärtsniederlage musste der TuS Oberhausen beim 
Aufsteiger HSV Schopfheim einstecken. Vier Sekunden vor Ende der 
Spielzeit schafften die Hausherren per Siebenmeter den 28:27 (13:14) 
Heimsieg. 

Der TuS begann konzentriert und führte nach 18. Minuten mit 5:9 
Toren. Allerdings folgte dann ein 5-0-Lauf der Hausherren zum 10:9. 
Kennzeichnend für das gesamte TuS-Spiel war eine nicht konsequen-
te Abwehrleistung, was sich auch in der zweiten Halbzeit fortsetzte. 
Bis zur 45. Minute blieb die Partie ausgeglichen, allerdings konnten 
die Gastgeber ihren Vorsprung danach auf 26:21 ausbauen. Der TuS 
kämpfte sich jedoch noch einmal heran und glich in der letzten Spiel-
minute zum 27:27 aus. Ein Siebenmeter vier Sekunden vor Schluss für 
die Gastgeber sorgte dann für die Entscheidung. 
  
Das erste Heimspiel der Saison bestreitet der TuS am Samstag, 
07.10.2023 um 20 Uhr in der Rheinmatthalle. Gegner ist die SG Kön-
dringen/Teningen 2. 

Weitere Ergebnisse vom Wochenende: 

Herren 2 SG Kenzingen/Herbolzheim III TuS II 37 - 24

gJD HC Emmendingen TuS 4 - 18

gJD SG Waldk/Denz TuS 19 - 12

mJC HBL Heitersheim TuS 9 - 40

mJA SG Bötzingen/March TuS 26 - 33

wJE HG Müllheim/Neuenburg II TuS 1 - 35

wJE SG Ettenheim/Altdorf TuS 10 - 21
  
Die nächsten Spiele:   

Sa, 07.10.2023 16.45 Uhr mJC-BK TuS SG Köndringen/Teningen Rheinmatthalle

 18.15 Uhr F-BK SG OKT Alem. Zähringen Rheinmatthalle

 20.00 Uhr M-LL-S TuS SG Köndringen/Teningen II  

So, 08.10.2023 13.10 Uhr wJE-RF TuS SG Bötzingen/March Rheinmatthalle

 14.30 Uhr wJB-BK TuS HSV Schopfheim  

 16.00 Uhr mJA-BK TuS SG Kenz/Herb/Ringsheim  

 17.45 Uhr M-KKA TuS II DJK Bad Säckingen  

Sa, 07.10.2023 13.30 Uhr wJC-BK-N SG Waldkirch/Denzlingen TuS Denzlingen/Sporthalle

So, 08.10.2023 14.00 Uhr gJE-TF-N SG Altdorf/Ettenheim TuS Herbert-König-Halle

 14.45 Uhr gJE-TF-N SG Bötzingen/March II TuS Herbert-König-Halle

Radsportverein 
Rheinperle

Start der Volleyballsaison 2023/2024 
Der Radsportverein Oberhausen startet die-
ses Jahr mit zwei Mannschaften in die Sai-
son 2023/2024. Eine startet in der Freizeitli-
ga Ortenau B und die andere als Quattro 4x4 
in der Freizeitliga Ortenau. 

Wir freuen uns auf viele schöne und span-
nende Spiele. 

Los geht es am Sonntag den 08.10.2023 ab 
10:00 Uhr mit dem ersten Spieltag unserer 
Jugend in der Quattro 4x4 Liga in der Sport-
halle in Kehl-Auenheim. 

Wir wünschen viel Spaß!  

TuS Oberhausen 
seit 1921

Hallo Walkingfreunde,

unser Walking-Treff wird in der Herbst-
und Winterzeit wieder auf den Samstag
verlegt.

Der Walking-Treff findet ab 07.10.2023

jeden Samstag von 16:00 bis 17:00 Uhr statt.

Walking-Treff für Senioren  

jeden Mittwoch von 08:00 bis 09:00 Uhr

„Mach mit – Halt Dich fit“

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Beatrix Maurer, Tel.-Nr. 07643 / 6168

mit DTB-Kursleiterin Beatrix Maurer

SG 1999 
Rheinhausen

Vorschau Wochenende  
Samstag, 07.10 
17:00 Uhr SG Hecklingen/Malterdingen 
- SG Rheinhausen 
Spielort: Sportplatz Malterdingen 

Die zweite Mannschaft hat Spielfrei an die-
sem Wochenende !  
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Was sonst noch interessiert
Mitteilungen des 
Landratsamtes

Geänderte Zufahrt zum  
Grünschnittplatz und  
Recyclinghof   
Am Samstag, 14.Oktober 2023 findet in 
Endingen im Gewerbegebiet die Veran-
staltung „Endingen zeigt Flagge“ statt. 

Der Recyclinghof und Grünschnittplatz 
sind geöffnet, ab mittags jedoch mit 
geänderter Zufahrt. Ab spätestens 12 
Uhr ist die Zufahrt zum Recyclinghof 
und Grünschnittplatz in der Marckols-
heimer Straße nur eingeschränkt mög-
lich. 

Beide Plätze sind ab diesem Zeitpunkt 
nur noch über die Hans-Oetiker-Straße 
zu erreichen. Sie zweigt von der Forch-
heimer Straße noch vor dem Kreisel ge-
genüber der Tankstelle links ab. Beide 
Plätze sind wie an jedem Samstag bis 
14 Uhr geöffnet. 

Herbstwartung des  
Hugenwaldtunnels steht an   
Wegen der regulären jährlichen Herbst-
wartung ist der Hugenwaldtunnel der B 
294 bei Waldkirch von Montag, 16. Ok-
tober 2023 bis einschließlich Freitag, 
20. Oktober 2023 jeweils in den Nacht-
stunden zwischen 19:00 Uhr abends 
und 6:00 Uhr morgens gesperrt. Die 
Umleitung erfolgt in dieser Zeit über 
Waldkirch, sie ist entsprechend ausge-
schildert. Allerdings ist mit Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen. Ortskundige 
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, 
den Bereich weiträumig zu umfahren. 
Die Straßenmeisterei Waldkirch bittet 
um Verständnis. 

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.

www.primo-stockach.de
anzeigen@primo-stockach.de 

Tel. 07771 9317-11
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben an - bal - bre - buehr - chen - cher - der -
ent - fu - ge - ge - ge - ge - gen - heim - heiss - her - hoel -
keit - ken - koest - kon - kor - le - li - lich - lie - lip - lo -
lon - luft - mit - na - ni - nie - on - or - pe - phi - rell - 
schaf - sep - si - stirn - tels - ten - ter - tho - ti - tisch -
tracht - trans - tu - xi - ze - zens - zenz - zern sind 
18 Wörter zu bilden, deren dritte und siebte Buchsta-
ben, jeweils von oben nach unten gelesen, ein Zitat von 
Zaha Hadid ergeben.

1. Gaumenfreude

2. Nachschlagewerk

3. Honorar für Nutzungsrechte

4. steif

5. Vogelkundler

6. mithilfe von, durch

7. treuloser Frauenheld

8. Hausgrille

9. Klagen, Gezänk

10. König der Belgier

11. natürliche Veranlagung

12. Übertragung

13. Landbesitz

14. desinfi zierend

15. ein Luftfahrzeug

16. Sternenhimmel

17. Öffnen einer Weinfl asche

18. Gemeinheit

Lösung: 1. Koestlichkeit, 2. Lexikon, 3. Lizenzgebuehr, 4. hoelzern, 5. Ornithologe, 
6. mittels, 7. Herzensbrecher, 8. Heimchen, 9. Gezeter, 10. Philippe, 11. Naturell, 12. 
Transfusion, 13. Liegenschaften, 14. antiseptisch, 15. Heissluftballon, 16. Gestirn, 17. 
Entkorken, 18. Niedertracht – „Exzentrizitaet ist ein großer Pluspunkt.“

D
EI

KE
 P

RE
SS

PRIMO-RÄTSELSPASS



Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de

S’ 
immer 
dabei!

’
immer immer 

Blättle 


